7. MÄRZ 2016 - Königlicher Erlass über die Berufsbezeichnung und die Qualifikationsbedingungen für die Ausübung des Berufs eines Podologen und zur Festlegung der fachlichen Leistungen und der Handlungen, mit denen Ärzte Podologen beauftragen können


(Belgisches Staatsblatt vom 7. Juli 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT


7. MÄRZ 2016 - Königlicher Erlass über die Berufsbezeichnung und die Qualifikationsbedingungen für die Ausübung des Berufs eines Podologen und zur Festlegung der fachlichen Leistungen und der Handlungen, mit denen Ärzte Podologen beauftragen können


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe, des Artikels 23 § 1 Absatz 1 und 3, des Artikels 70 und des Artikels 71;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 15. Oktober 2001 über die Berufsbezeichnung und die Qualifikationsbedingungen für die Ausübung des Berufs eines Podologen und zur Festlegung der Liste der fachlichen Leistungen und der Liste der Handlungen, mit denen Ärzte Podologen beauftragen können;

	Aufgrund der Stellungnahme des Nationalen Rates der Heilhilfsberufe vom 24. Oktober 2012;

	Aufgrund der gleichlautenden Stellungnahme Nr. 2013/01 der Fachkommission für Heilhilfsberufe vom 23. September 2013;

	Aufgrund der Stellungnahmen des Finanzinspektors vom 20. März 2014 und 10. November 2015;

	Aufgrund der Gutachten Nr. 56.070/2 und Nr. 58.618/2 des Staatsrates vom 12. Mai 2014 beziehungsweise 5. Januar 2016, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag der Ministerin der Volksgesundheit


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses gelten folgende Begriffsbestimmungen:

	1. nicht gefährdeter Fuß: Fuß ohne systemische Erkrankungen,

	2. Risikofuß: Fuß mit systemischen Erkrankungen wie unter anderem der diabetische, rheumatische, neurologische Fuß oder der Fuß mit vaskulären Problemen,

	3. Risikoklasse: Klassifizierung innerhalb einer bestimmten systemischen Erkrankung. Die "St. Vincent Deklaration" (The Saint Vincent Declaration on diabetes care and research in Europe. Acta diabetologia. 1989, 10 (Suppl) 143-144) dient als Grundlage für die Bestimmung der Risikoklasse,

	4. Fuß mit Funktionsstörung: Fuß mit angeborenen und/oder erworbenen Anomalien des Fußes und/oder der angrenzenden Körperabschnitte,

	5. posttraumatischer Fuß: Fuß, der ein Trauma des Fußes und/oder des Fußknöchels erlitten hat,

	6. postoperativer Fuß: Fuß nach einem chirurgischen Eingriff auf Höhe des Fußknöchels und/oder des Fußes,

	7. operativer Fuß: Fuß und/oder angrenzende Körperabschnitte während eines chirurgischen Eingriffs auf Höhe des Fußes und/oder der angrenzenden Körperabschnitte,

	8. instrumentelle Behandlung:

	a) Haut- und Nagelpflege; Entfernen von Hyperkeratose, Hühneraugen,

	b) Pflege und Behandlung von Haut- und Nagelerkrankungen,

	c) Docht (Anbringen eines Dochts: protektiv und/oder kurativ),

	9. podologische Untersuchungsmethoden:

	a) Anamnese,

	b) klinische Untersuchung und zusätzliche Tests,

	c) biomechanische und biometrische Untersuchung,

	10. biomechanische und biometrische Untersuchung:

	a) Messung der Fußstellungen und -amplituden im Verhältnis zu den angrenzenden Körperabschnitten,

	b) dynamische Untersuchung der Füße und/oder der angrenzenden Körperabschnitte,

	c) kinematische Untersuchung der Füße und/oder der angrenzenden Körperabschnitte,

	11. podologische Behandlungsmethoden (protektiv und/oder kurativ):

	a) Taping,

	b) Padding,

	c) Strapping,

	d) Orthoplastik,

	e) Orthonyxie, Onychonyxie und Onychoplastik,

	f) instrumentelle Behandlung,

	12. podologische Einlagen: Einlagen, die folgende Bedingungen gleichzeitig erfüllen:

	a) Sie müssen individuell nach Maß angefertigt werden.

	b) Die klinischen, biomechanischen und biometrischen Voruntersuchungen sind von einem Podologen durchgeführt worden.

	c) Sie müssen nicht mit orthopädischen Schuhen kombiniert werden oder Teil einer Orthese oder Prothese sein,

	13. Bio- und Pathomechanik: Entwurf, Anfertigung und Anpassung podologischer Einlagen,

	14. Assistenz und Instrumentieren: Begriff, der voraussetzt, dass der Arzt und der Podologe gemeinsam Handlungen bei einem Patienten durchführen, wobei zwischen ihnen ein direkter visueller und verbaler Kontakt besteht,

	15. aseptische Wundpflege: Pflege von Wunden, die die Dermis nicht durchdringen,

	16. allgemeine Wundpflege: Pflege von Wunden, die die Dermis durchdringen.


	Art. 2 - Die Ausübung der "Podologie" stellt einen Heilhilfsberuf im Sinne von Artikel 69 des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe dar.


	Art. 3 - Der in Artikel 2 erwähnte Beruf wird unter der Berufsbezeichnung "Podologe" ausgeübt.


	Art. 4 - Der Beruf des Podologen darf nur durch Personen ausgeübt werden, die folgende Bedingungen erfüllen:

	1. Inhaber eines Diploms sein, mit dem eine Ausbildung abgeschlossen wird, die einer Ausbildung im Rahmen des Hochschulunterrichts entspricht, die mindestens 180 ECTS-Leistungspunkten entspricht und deren Studienprogramm mindestens Folgendes umfasst:

	a) eine theoretische Ausbildung in folgenden Bereichen:

	i) allgemeine Anatomie einschließlich topographischer Anatomie der unteren Gliedmaßen,

	ii) Chirurgie des Fußes und der angrenzenden Körperabschnitte,

	iii) allgemeine Physiologie,

	iv) Bewegungslehre einschließlich Physiologie der Bewegung, Biomechanik und Biometrie,

	v) allgemeine Pathologie einschließlich Mikrobiologie, Orthopädie, Traumatologie, Pädiatrie, Dermatologie, Neurologie, innere Medizin einschließlich vaskulärer Pathologie, systemischer Erkrankungen, metabolischer Erkrankungen und Geriatrie,

	vi) bildgebendes Diagnoseverfahren,

	vii) Pharmakologie,

	viii) Chemie,

	ix) Physik,

	x) Physiotechnik,

	xi) Berufspflichten,

	xii) Geschichte der Podologie,

	xiii) Rechtsvorschriften über die Gesundheitspflegeberufe,

	b) eine theoretische und praktische Ausbildung in folgenden Bereichen:

	i) podologische Untersuchungsmethoden,

	ii) podologische Behandlungsmethoden,

	iii) podologische Einlagen,

	iv) Haut- und Wundpflege,

	v) Hygiene, Sterilisieren und Instrumentieren,

	vi) Bio- und Pathomechanik,

	vii) Orthetik des Fußes und des Fußknöchels,

	viii)  Messtechniken, Materialkunde und Werkstatttechnik,

	ix) Gipstechniken,

	x) Assistenz und Instrumentieren in der Chirurgie der unteren Gliedmaßen,

	xi) Bewegungsanalyse einschließlich Gang- und Laufanalyse,

	c) eine Abschlussarbeit, die in Zusammenhang steht mit der Ausbildung zum Podologen,

	2. ein Praktikum von mindestens 600 Stunden in theoretischer und praktischer Podologie erfolgreich absolviert haben, das durch ein Praktikumsheft, das der Anwärter fortschreiben muss, nachzuweisen ist,

	Dieses Praktikum muss mindestens Folgendes umfassen:

	a) Poliklinik: Chirurgie, Orthopädie und Traumatologie, Neurologie, physikalische Medizin, Dermatologie und innere Krankheiten, sofern sie sich auf vaskuläre Pathologie, systemische Erkrankungen, metabolische Erkrankungen und Geriatrie beziehen,

	b) Operationssaal; Assistenz in der Chirurgie der unteren Gliedmaßen,

	c)  technische Praktika in Zusammenhang mit der Herstellung technischer Hilfsmittel,

	3. die beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten durch Weiterbildung aufrechterhalten und aktualisieren, um den Beruf auf optimalem Qualitätsniveau ausüben zu können. Der Anwärter muss dies jederzeit nachweisen können.


	Art. 5 - § 1 - Die in Artikel 71 § 1 Absatz 1 des vorerwähnten koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 erwähnten fachlichen Leistungen, die von Podologen erbracht werden können, sind in Anlage 1, Anlage 2 und Anlage 3 zu vorliegendem Erlass aufgeführt.

	§ 2 - Die in Anlage 1 erwähnten fachlichen Leistungen erfordern eine Verschreibung eines Arztes.

	Die in Anlage 2 erwähnten fachlichen Leistungen erfordern eine Verschreibung eines Arztes aus einem der folgenden Fachbereiche:

	1. orthopädische Chirurgie,

	2. physikalische Medizin und Rehabilitation,

	3. Rheumatologie,

	4. Neurologie,

	5. Neurochirurgie,

	6. Pädiatrie,

	7. Chirurgie,

	8. plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie,

	9. Dermatologie,

	10. medizinische Onkologie,

	11. Geriatrie,

	12. innere Medizin.

	Die in Anlage 3 erwähnten fachlichen Leistungen erfordern nicht notwendigerweise eine Verschreibung eines Arztes.


	Art. 6 - § 1 - Die in Anlage 1 und in Anlage 2 erwähnten fachlichen Leistungen werden auf der Grundlage einer schriftlichen ausführlichen ärztlichen Verschreibung erbracht, die gegebenenfalls in elektronischer Form oder per Fax erfolgen kann.

	§ 2 - Bei der schriftlichen ärztlichen Verschreibung muss der Arzt folgende Regeln einhalten:

	1. Die Verschreibung muss vollständig ausgeschrieben werden; es dürfen lediglich Standardabkürzungen benutzt werden.

	2. Die Verschreibung muss deutlich lesbar auf einem dazu bestimmten Dokument, das Teil der medizinischen Akte ist, geschrieben werden.

	3. Wenn auf eine Dauerverordnung oder ein Verfahren verwiesen wird, wird die vereinbarte Bezeichnung oder die Nummerierung angegeben.

	4. Die Verschreibung enthält Namen und Vornamen des Patienten, Namen, Datum und Unterschrift des Arztes sowie seine LIKIV-Nummer.

	5. Bei der Verschreibung von Arzneimitteln werden folgende Angaben vermerkt:

	a) Name des Arzneimittels (Internationale Kurzbezeichnung und/oder Handelsname), magistrale Verschreibung, Wirkstoffverschreibung,

	b) Menge und Dosierung,

	c) eventuelle Konzentration in der Lösung,

	d) Verabreichungsform,

	e) Zeitraum oder Häufigkeit der Verabreichung.

	§ 3 - Die verschriebenen fachlichen Leistungen müssen zu den normalen Kenntnissen und Fähigkeiten des Podologen gehören.

	§ 4 - Die in Anlage 1 und in Anlage 2 erwähnten fachlichen Leistungen erfordern immer, dass der Podologe folgende Berichte erstellt und dem verschreibenden Arzt zusendet:

	1. einen Schlussbericht und

	2. einen Zwischenbericht, wenn die Risikoklasse des Fußes geändert hat.


	Art. 7 - § 1 - Handlungen, die in Anwendung von Artikel 23 § 1 Absatz 1 des vorerwähnten koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 Podologen anvertraut werden können, sind in Anlage 4, Anlage 5 und Anlage 6 aufgenommen.

	§ 2 - Die in Anlage 4 erwähnten Handlungen werden Podologen von einem Arzt anvertraut.

	Die in Anlage 5 erwähnten Handlungen dürfen Podologen ausschließlich von einem Arzt aus einem der folgenden Fachbereiche anvertraut werden:

	1. orthopädische Chirurgie,

	2. physikalische Medizin und Rehabilitation,

	3. Rheumatologie,

	4. Neurologie,

	5. Neurochirurgie,

	6. Pädiatrie,

	7. Chirurgie,

	8. plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie,

	9. Dermatologie,

	10. medizinische Onkologie,

	11. Geriatrie,

	12. innere Medizin.

	Die in Anlage 6 erwähnten Handlungen dürfen Podologen ausschließlich von einem Arzt aus einem der folgenden Fachbereiche anvertraut werden:

	1. orthopädische Chirurgie,

	2. Neurochirurgie,

	3. Chirurgie,

	4. plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie.


	Art. 8 - § 1 - Die anvertrauten Handlungen werden übertragen mittels:

	1. einer schriftlichen ausführlichen ärztlichen Verschreibung, gegebenenfalls in elektronischer Form oder per Fax oder

	2. einer mündlich formulierten ausführlichen ärztlichen Verschreibung, die gegebenenfalls per Telefon, Funk oder Webcam mitgeteilt wird,

	§ 2 - Bei der schriftlichen ärztlichen Verschreibung muss der Arzt folgende Regeln einhalten:

	1. Die Verschreibung muss vollständig ausgeschrieben werden; es dürfen lediglich Standardabkürzungen benutzt werden.

	2. Die Verschreibung muss deutlich lesbar auf einem dazu bestimmten Dokument, das Teil der medizinischen Akte ist, geschrieben werden.

	3. Wenn auf eine Dauerverordnung oder ein Verfahren verwiesen wird, wird die vereinbarte Bezeichnung oder die Nummerierung angegeben.

	4. Die Verschreibung enthält Namen und Vornamen des Patienten, Namen, Datum und Unterschrift des Arztes sowie seine LIKIV-Nummer.

	5. Bei der Verschreibung von Arzneimitteln werden folgende Angaben vermerkt:

	a) Name des Arzneimittels (Internationale Kurzbezeichnung und/oder Handelsname), magistrale Verschreibung, Wirkstoffverschreibung,

	b) Menge und Dosierung,

	c) eventuelle Konzentration in der Lösung,

	d) Verabreichungsform,

	e) Zeitraum oder Häufigkeit der Verabreichung.

	§ 3 - Bei einer Verschreibung, die der Arzt dem Podologen mündlich mitteilt und die im Beisein des Arztes auszuführen ist, wiederholt der Podologe die Verschreibung und informiert den Arzt über deren Ausführung. Der Arzt bestätigt die Verschreibung schnellstmöglich schriftlich.

	§ 4 - Die anvertrauten Handlungen müssen zu den normalen Kenntnissen und Fähigkeiten des Podologen gehören.

	§ 5 - Die in Anlage 2 Buchstabe a), in Anlage 2 Buchstabe b) und in Anlage 2 Buchstabe c) erwähnten anvertrauten Handlungen erfordern immer, dass der Podologe folgende Berichte erstellt und dem verschreibenden Arzt zusendet:

	1. einen Schlussbericht und

	2. einen Zwischenbericht, wenn die Risikoklasse des Fußes geändert hat.


	Art. 9 - Der Königliche Erlass vom 15. Oktober 2001 über die Berufsbezeichnung und die Qualifikationsbedingungen für die Ausübung des Berufs eines Podologen und zur Festlegung der Liste der fachlichen Leistungen und der Liste der Handlungen, mit denen Ärzte Podologen beauftragen können, wird aufgehoben.


	Art. 10 - Die im einzigen Artikel Nr. 1 Buchstabe b), d) oder f) der Anlage 1 erwähnten Leistungen, die als Folgeleistungen derselben Leistung erbracht werden, die auf der Grundlage einer ärztlichen Verschreibung gemäß Artikel 5 § 2 Absatz 1 oder 2 bereits zuvor erbracht worden ist, dürfen nur durchgeführt werden, sofern diese Folgeleistungen auf einen Zeitraum von höchstens zwölf Monaten nach der letzten ärztlichen Verschreibung beschränkt bleiben oder sobald sich die Risikoklasse des Fußes ändert.


	 Art. 11 - Die im einzigen Artikel Nr. 1 Buchstabe i) der Anlage 2 erwähnten Leistungen, die als Folgeleistungen derselben Leistung erbracht werden, die auf der Grundlage einer ärztlichen Verschreibung gemäß Artikel 5 § 2 Absatz 1 oder 2 bereits zuvor erbracht worden ist, dürfen nur durchgeführt werden, sofern diese Folgeleistungen auf einen Zeitraum von höchstens zwölf Monaten nach der letzten ärztlichen Verschreibung beschränkt bleiben oder sobald sich die Risikoklasse des Fußes ändert.


	Art. 12 - Der für die Volksgesundheit zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 7. März 2016


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Volksgesundheit
M. DE BLOCK






Anlage 1

Fachliche Leistungen 1


	Einziger Artikel - Folgende fachliche Leistungen dürfen von Podologen in Anwendung von Artikel 71 § 1 Absatz 1 des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe erbracht werden:

	1. bezüglich des Risikofußes - was den diabetischen Fuß betrifft, bis einschließlich Risikoklasse 2a -, des posttraumatischen Fußes und des postoperativen Fußes:

	a) Screening, Beratung und Aufklärung,

	b) Basisberatung auf der Grundlage eines podologischen Befunds,

	c) podologische Behandlungsmethoden einschließlich Orthonyxie, Onychonyxie und Onychoplastik, sofern keine lokalen Topika auf ärztliche Verschreibung erforderlich sind,

	d) biomechanische und biometrische Untersuchung; Bewegungsanalyse einschließlich Gang- und Laufanalyse,

	e) aseptische Wundpflege.




Anlage 2

Fachliche Leistungen 2


	Einziger Artikel - Folgende fachliche Leistungen dürfen von Podologen in Anwendung von Artikel 71 § 1 Absatz 1 des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe erbracht werden:

	1. bezüglich des Risikofußes - was den diabetischen Fuß betrifft, bis einschließlich Risikoklasse 2a -, des posttraumatischen Fußes und des postoperativen Fußes:

	a) Anfertigung, Abgabe und Reparatur podologischer Einlagen,

	2. bezüglich des diabetischen Fußes ab Risikoklasse 2b:

	a) Screening, Beratung und Aufklärung,

	b) Basisberatung auf der Grundlage eines podologischen Befunds,

	c) podologische Behandlungsmethoden einschließlich Orthonyxie, Onychonyxie und Onychoplastik, sofern keine lokalen Topika auf ärztliche Verschreibung erforderlich sind,

	d) biomechanische und biometrische Untersuchung; Bewegungsanalyse einschließlich Gang- und Laufanalyse,

	e) aseptische Wundpflege,

	f) Anfertigung, Abgabe und Reparatur podologischer Einlagen.





Anlage 3

Fachliche Leistungen 3


	Einziger Artikel - Folgende fachliche Leistungen dürfen von Podologen in Anwendung von Artikel 71 § 1 Absatz 1 des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe erbracht werden:

	1. bezüglich des nicht gefährdeten Fußes und des Fußes mit Funktionsstörung:

	a) Screening, Beratung und Aufklärung,

	b) Basisberatung auf der Grundlage eines podologischen Befunds,

	c) podologische Behandlungsmethoden einschließlich Orthonyxie, Onychonyxie und Onychoplastik, sofern keine lokalen Topika auf ärztliche Verschreibung erforderlich sind,

	d) biomechanische und biometrische Untersuchung; Bewegungsanalyse einschließlich Gang- und Laufanalyse,

	e) aseptische Wundpflege,

	f) Anfertigung, Abgabe und Reparatur podologischer Einlagen.





Anlage 4

Anvertraute Handlungen 1


	Einziger Artikel - Folgende Handlungen können Podologen in Anwendung von Artikel 23 § 1 Absatz 1 des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe anvertraut werden:

	1. wenn ein nicht gefährdeter Fuß, ein Risikofuß - was den diabetischen Fuß betrifft, bis einschließlich Risikoklasse 2a -, ein Fuß mit Funktionsstörung, ein posttraumatischer Fuß und ein postoperativer Fuß eine Wunde und/oder Entzündung aufweist:

	a) instrumentelle Behandlung,

	b) Onychonyxie; Onychoplastik; Orthonyxie, bei der lokale Topika auf ärztliche Verschreibung erforderlich sind,

	c) Verabreichung von Topika und Kontaktanästhesie zur Behandlung einer Nagelerkrankung,

	d) aseptische Wundpflege.




Anlage 5

Anvertraute Handlungen 2


	Einziger Artikel - Folgende Handlungen können Podologen in Anwendung von Artikel 23 § 1 Absatz 1 des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe anvertraut werden:

	1. wenn ein nicht gefährdeter Fuß, ein Fuß mit Funktionsstörung und ein Risikofuß - was den diabetischen Fuß betrifft, bis einschließlich Risikoklasse 2a - eine Wunde und/oder Entzündung aufweist:

	a) allgemeine Wundpflege,

	b) Entfernen und/oder Wiederanlegen von Gipsverbänden oder Gipsersatzmaterial oder Verbänden,

	c) Entfernen und/oder Wiederanlegen von Schienen,

	2. wenn ein diabetischer Fuß ab Risikoklasse 2b eine Wunde und/oder Entzündung aufweist:

	a) instrumentelle Behandlung,

	b) allgemeine Wundpflege,

	c) Onychonyxie; Onychoplastik; Orthonyxie, bei der lokale Topika auf ärztliche Verschreibung erforderlich sind,

	 d) Verabreichung von Topika und Kontaktanästhesie zur Behandlung einer Nagelerkrankung,

	e) Entfernen und/oder Wiederanlegen von Gipsverbänden oder Gipsersatzmaterial oder Verbänden,

	f) Entfernen und/oder Wiederanlegen von Schienen,

	3. wenn ein posttraumatischer und postoperativer Fuß eine Wunde und/oder Entzündung aufweist:

	a) allgemeine Wundpflege,

	b) Entfernen von perkutanem Osteosynthesematerial,

	c) Entfernen und/oder Wiederanlegen von Gipsverbänden oder Gipsersatzmaterial oder Verbänden,

	d) Entfernen und/oder Wiederanlegen von Schienen.

Anlage 6

Anvertraute Handlungen 3


	Einziger Artikel - Folgende Handlungen können Podologen in Anwendung von Artikel 23 § 1 Absatz 1 des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe anvertraut werden:

	1. bezüglich des operativen Fußes:

	a) Assistenz und Instrumentieren in der Chirurgie,

	b) Anlegen von Gipsverbänden oder Gipsersatzmaterial oder Verbänden,

	c) Anlegen von Schienen.

